
Beschluss der Mitgliedersammlung vom 01.06.2002 

letzte Änderung in der MV vom 18.09.2021 

Alexander Müller-Knappe 

Vorsitzender 

  KGV „Zur Aue“ e.V. 
  Messering 11 

  01067 Dresden 

BEITRAGS- UND GEBÜHRENORDNUNG 
1. Aufnahmegebühr         20,00 €/Mitglied 

 

2. Sicherheitsleistung       250,00 €/Parzelle 
 

3. Mitgliedsbeiträge 

für Mitglieder/Gartenpächter        50,00 €/Parzelle 

für Mitglieder ohne Garten        10,00 € 
 

4. Pacht 

genutzter Kleingarten       gem. aktueller Pachtzins Verpächter 

Anteil an Gemeinschaftsanlagen je Garten       50 m² 

Verpachteter Parkplatz innerhalb der Umzäunung        8,00 € 
Verpachteter Stellplatz außerhalb der Umzäunung        2,50 € 

 

5. Gebühren 

Bearbeitung Bauantrag / Standortgenehmigung Laube/Gewächshaus      5,00 € 
1. Mahnung bei Zahlungsverzug          5,00 € 

2. Mahnung bei Zahlungsverzug        10,00 € 

Ratenzahlungsaufschlag (nicht bei monatlichen Abschlagzahlungen)      2,00 €/Rate 
 

6. Kosten für Elektroenergie und Wasser 

Elektrokosten       lt. Rechnungslegung Lieferant 
Elektropauschale (Instandhaltung/Zählereigenverbrauch) Drehstromzähler    24,00 € 

Elektropauschale (Instandhaltung/Zählereigenverbrauch) Zähler     14,00 € 

Wasserkosten Trinkwasser      lt. Rechnungslegung Lieferant 
Wasser-Bezugskosten Brunnenwasser         0,60 €/m³ 

Wasserpauschale (Instandhaltung; Kosten Wasserhaus)       5,00 € 

bei Verbrauchsdifferenzen Elt > 1.500 €/Jahr sowie bei Wasserdifferenzen   jedes Mitglied gleicher Anteil 
 

7. Gemeinschaftsleistungen 

Anzahl Gemeinschaftsstunden/Jahr         10 

nicht geleistete Arbeitsstunden        25,00 €/Stunde 
 

8. Ordnungsgeld wegen fahrlässig/schuldhaft verursachte Kosten 

Neuanschluss von Wasser oder Strom nach vorheriger schuldhaft 

verursachter Abschaltung (Zahlungsverzug, Sicherheitsmängel, ...)    20,00 € 
fahrlässig verursachter Wasserverlust bei Inbetriebnahme der 

Wasserleitung nach der Wintersaison durch geöffnete Ventile     50,00 € 

keine Ablesung Strom- /Wasserverbrauch an den vorgegebenen Terminen  
oder einem Ausweichtermin vor dem 30.10. des laufenden Jahres     20,00 € 

Wasser- oder Stromentnahme ohne Zähler oder ohne gültige Plombe    50,00 € 
 

9. Nutzung Vereinshaus 

Saalmiete Vereinsmitglieder        30,00 €/Tag 

Saalmiete Vereinsfremde        50,00 €/Tag 

Nutzungspauschale Strom/Wasser       15,00 €/Tag 

Nutzungspauschale Strom/Wasser/Heizung       30,00 €/Tag 

Bierzeltgarnitur            5,00 €/Tag 
 

10. Ausleihgebühren 

Häcksler, Vertikutierer, Rasenmäher, Heckenschere, Rollsieb       2,00 €/Stunde 

sonstige Maschinen, Werkzeuge und Geräte mit Motor        2,00 €/Tag 
sonstige Maschinen, Werkzeuge und Geräte mit Motor      10,00 €/Woche 

Werkzeuge und Geräte ohne Motor         1,00 €/Tag 

Werkzeuge und Geräte ohne Motor         5,00 €/Woche 
Beschädigungen durch unsachgemäßen Umgang    Reparaturkosten 

Verlust        Wiederbeschaffungspreis 

Verbrauchsmittel und Verschleiß     nach Aufwand 
 Ausleihgebühren betreffen Maschinen, Werkzeuge und Geräte, die zur privaten 

 Nutzung entliehen werden. 

Die Leihgebühren dienen zur Finanzierung der laufenden Kosten. 
 

11. Verwaltungskosten 

Verwaltungspauschale       doppelte Höhe des Mitgliedsbeitrages 
 Verwaltungskosten sind durch Pächter zu zahlen, die nicht Mitglied im KGV sind. 

Die Zahlung erfolgt anteilig Monat/Jahr für den Zeitraum bis zur Übergabe des 

Gartens an den Verein oder einen neuen Pächter. 
 

12. Rechnungslegung 

Die Kosten nach Punkt 1, 4, 7, 8 und 9 sind sofort zu erstatten. 

Die Verbrauchskosten Elt./Wasser werden im Oktober/November ermittelt und in Rechnung gestellt, Zahlungsziel 30.11. d. J. 
Bei Nichtbezahlung erfolgt einmalig eine Mahnung mit Setzung einer Nachfrist von 7 Tagen und Ankündigung der Einstellung der 

Stromversorgung nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist, bis ein Zahlungseingang über den offenen Betrag festzustellen ist. 

Die Jahresrechnung wird per 02. Januar erstellt. Der jeweilige Rechnungsbetrag ist auf das Konto des Vereins einzuzahlen/zu 
überweisen. Zahlungsziel lt. Pachtvertrag ist der 15.02. d. J. 

Zahlungsaufschub und Ratenzahlungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung, abzuschließen vor dem Zahlungsziel. Der 

Rechnungsbetrag soll in maximal vier Raten beglichen werden. Es wird ein Ratenzahlungsaufschlag (4d) erhoben. 
Monatliche Abschlagzahlungen sind das gesamte Jahr in je gleicher Höhe zu leisten. Die Zahlungen werden jeweils bei 

Rechnungslegung verrechnet. Es wird kein Ratenzahlungsaufschlag erhoben. 

 


